
Preisblatt für den Messstellenbetrieb
von modernen Messeinrichtungen (mME)

und intelligenten Messsystemen (iMS)

gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)

Gültig ab 01.01.2026

1. Moderne Messeinrichtungen (mME) 

Preise für mME in Niederspannung je Messeinrichtung

(Standardleistungen) netto in EUR/Jahr brutto
1
 in EUR/Jahr

mME für Letztverbraucher 21,01 25,00

mME für Anlagenbetreiber 21,01 25,00

2. Intelligente Messsysteme (iMSys)
2

Preise Messstellenbetrieb je iMSys (Standardleistungen)

Für Letztverbraucher an Zählpunkten mit einem Energieverbrauch von: netto in EUR/Jahr brutto
1
 in EUR/Jahr

von 0 kWh bis einschließlich 3.000 kWh 25,21 30,00

über 3.000 kWh bis einschließlich 6.000 kWh 25,21 30,00

über 6.000 kWh bis einschließlich 10.000 kWh 33,61 40,00

über 10.000 kWh bis einschließlich 20.000 kWh 42,02 50,00

über 20.000 kWh bis einschließlich 50.000 kWh 92,44 110,00

über 50.000 kWh bis einschließlich 100.000 kWh 117,65 140,00

über 100.000 kWh 117,65 140,00

Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG 42,02 50,00

Preise Messstellenbetrieb je iMSys (Standardleistungen)

Für Anlagenbetreiber an Zählpunkten mit einer installierten Leistung von: netto in EUR/Jahr brutto
1
 in EUR/Jahr

von 1 kW bis einschließlich 7 kW 25,21 30,00

über 7 kW bis einschließlich 15 kW 42,02 50,00

über 15 kW bis einschließlich 25 kW 92,44 110,00

über 25 kW bis einschließlich 100 kW 117,65 140,00

über 100 kW 117,65 140,00

3. Preise für Zusatzleistungen

Zusatzleistungen

netto in EUR/Jahr brutto
1
 in EUR/Jahr

Stromwandlersatz für Niederspannung 50,00 59,50

Wandlersatz für Mittelspannung 250,00 297,50

1
 inkl. 19% Umsatzsteuer

2
 technische Verfügbarkeit gemäß § 30 MsbG vorausgesetzt

Preis je Messeinrichtung

Das Preisblatt wird regelmäßig aktualisiert und veröffentlicht.

Sobald die Stadtwerke Staßfurt GmbH neue Zusatzleistungen anbietet, nimmt sie diese in das Preisblatt auf. 

Durch das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) sind alle grundzuständigen Messstellenbetreiber verpflichtet, moderne 

Messeinrichtungen bzw. intelligente Messsysteme einzubauen. Die technische Verfügbarkeit von intelligenten Messsystemen nach § 

30 MsbG ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gegeben. 
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